
Wichtig: Um dich bewerben zu können, musst du an einer 

staatlichen oder staatlich anerkannten FH, Hochschule oder 

Uni eingeschrieben sein.

Wir erwarten von dir, dass du gute Noten in der Schule /  im 

Studium hast, dass du dich für die Gesellschaft engagierst 

und dass du dich mit den Werten der Sozialen Demokratie 

identifizierst. 

Schritt 1: 

Online-Bewerbung
Bitte informiere dich über die unterschiedlichen Programme 

und formalen Anforderungen auf unserer Homepage unter 

www.fes.de/studienfoerderung und bewirb dich online. 

Schritt 2: 
Bewerbungsunterlagen

Aus den eingegangenen Online-Bewerbungen treffen wir 

eine Vorauswahl. Geeignete Bewerber_innen bitten wir 

daraufhin, uns ihre Unterlagen innerhalb von drei Wochen 

zukommen zu lassen.  

Am besten fängst du mit der Zusammenstellung deiner Un-

terlagen so früh wie möglich an. 

Folgende Unterlagen werden von dir benötigt:

 �Anschreiben mit Begründung für die Bewerbung

 �zwei Gutachten von Hochschullehrer_innen; bei der 

Bewerbung vor bzw. zu Beginn des ersten Hochschul-

semesters zwei Lehrer_innen-Gutachten 

 ��Lebenslauf mit gesellschaftspolitischem Engagement

 Passfoto

 �Kopien von Zeugnissen und / oder benoteten 	

Leistungsnachweisen

 bei Promotion zusätzlich ein Exposé

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ist eine po-

litische Stiftung, die den Grundwerten der 

Sozialen Demokratie – Freiheit, Gerechtigkeit 

und Solidarität – verpflichtet ist. Ein gerechter 

Zugang zu Bildung ist uns wichtig. Deshalb 

unterstützen wir seit über 90 Jahren begabte 

junge Menschen während ihres Studiums mit 

einem Stipendium. Willkommen sind uns Be-

werbungen aus allen Fachrichtungen. Zudem 

liegt uns eine diverse Stipendiat_innenschaft 

sehr am Herzen. Unter anderem setzt sich die 

FES seit vielen Jahren aktiv für die Integration 

und Förderung von Geflüchteten ein. Bewer-

bungen von Geflüchteten sind erwünscht!

Richtig ist bei uns, wer folgende drei Fragen 

mit einem klaren ‚Ja‘ beantworten kann:

1. �Passe ich zur FES und passt die FES zu mir?

2. �Ist es für mich selbstverständlich, mich für 

die Gesellschaft zu engagieren?

3. �Habe ich in der Schule / im Studium gute 

Noten?

Bei der Auswahl berücksichtigen wir beson-

ders Bewerbungen von Frauen sowie von 

jungen Menschen, die als erste aus ihrer Fa-

milie studieren und  / oder Migrationshinter-

grund haben.

Nutze also die Zeit, während du auf eine Aufforderung 

von uns wartest!

Schritt 3: 
Persönliche Gespräche 

Nach der Prüfung der Unterlagen bitten wir geeignete 

Bewerber_innen zu persönlichen Gesprächen mit

 �einem Vertrauensdozenten oder einer 		

Vertrauensdozentin sowie

 einem Mitglied des Auswahlausschusses

Auf diese Weise entstehen zwei weitere Gutachten, die 

zusammen mit den Bewerbungsunterlagen dem unab-

hängigen Auswahlausschuss vorgelegt werden. 

Schritt 4: 

Entscheidung des Auswahlausschusses

Der Auswahlausschuss tagt mehrmals im Jahr. Das unab-

hängige Gremium setzt sich aus Hochschuldozent_innen 

sowie Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, 

Medien, Kultur und Politik zusammen. Hier wird über die 

vorliegenden Bewerbungen diskutiert und entschieden. 

Über das Ergebnis werden die Kandidat_innen schriftlich 

benachrichtigt. Insgesamt kann der Bewerbungsprozess 

vier bis sieben Monate dauern.

Wir wünschen dir viel Erfolg!

Die Studienförderung der Friedrich-Ebert-Stiftung sichert 

dich ab der Aufnahme ins Stipendienprogramm finan-

ziell ab – und das Gute: Du musst nichts zurückzahlen. 

Das ermöglicht dir einen schuldenfreien Start ins Berufs-

leben. Zusätzlich zur monatlichen Unterstützung bieten 

wir weitere attraktive Extras:

 

 �Zuschüsse zu Auslandsaufenthalten und zu 		

Studiengebühren im Ausland

 �Studienbegleitung durch persönliche Betreuer_innen 

in der Stiftung

 �Ein großes Netzwerk von 

	 aktuellen und ehemaligen Stipendiat_innen

	 Mentor_innen

	 �rund 30 überregionalen Arbeitskreisen 	

zu unterschiedlichen Themen

	 Hochschulgruppen vor Ort

 �Veranstaltungen der ideellen Förderung:

	 Seminare zu gesellschaftspolitischen Themen

	 Schlüsselkompetenzen

	 Journalistische Nachwuchsförderung

	Berufsorientierung 

	Job- und Praktikumsbörse
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S TU D I E N F Ö R D E R U N G

Wir 
 fördern dich



GRUNDFÖRDERUNG 

Wir fördern
 �Erststudiengänge in allen Fachbereichen an einer 	

staatlichen oder staatlich anerkannten FH, 			

Hochschule oder Uni

 Master- / Aufbaustudiengänge

Wir fördern nicht

 ausschließliche Auslandsstudiengänge außerhalb der EU

 Medizinstudiengänge bis zum Physikum

 Zweitstudiengänge

 Teilzeitstudiengänge

Das sind unsere Leistungen

 �Stipendium monatlich: bis zu € 649,- 		

Dauer und Höhe analog BAföG

 Studienkostenpauschale monatlich (für alle): € 300,-

Der richtige Zeitpunkt zur Bewerbung

 �Studienanfänger_innen:				 

vor oder zu Beginn des ersten Semesters

 �Bachelor:						    

spätestens drei Semester vor Ende der Regelstudienzeit

 �Master- / Aufbaustudiengänge:				  

vor oder zu Beginn des ersten Semesters

 �Diplom / Magister / Staatsexamen:				  

spätestens drei Semester vor Ende der Regelstudienzeit

	

PROMOTIONSFÖRDERUNG

Wir fördern Doktorand_innen

 �mit überdurchschnittlichem, zügig erlangtem 	

Studienabschluss

 �die zur Promotion an einer staatlichen oder staatlich 

anerkannten deutschen Hochschule ohne weitere 

Auflagen zugelassen sind

 �deren wissenschaftliches Vorhaben einen bedeutsamen 

Beitrag zur Forschung verspricht

Wir fördern nicht

 �Promotionen sowie Fort- und Weiterbildungen im 	

Fachbereich Medizin

Das sind unsere Leistungen

 Stipendium monatlich: € 1.350,-

 �Forschungskostenpauschale monatlich: € 100,-  	  

Förderdauer in der Regel 2 Jahre (max. 3 Jahre)

 �Frühere Förderzeiten für das Promotionsvorhaben 	

müssen angerechnet werden

GRUNDFÖRDERUNG 

Wir fördern
 �Studierende in allen Fachbereichen an einer staat-

lichen oder staatlich anerkannten FH, Hochschule 

oder Uni

Wir fördern nicht

 ausschließliche Auslandsstudiengänge

 Medizinstudiengänge bis zum Physikum

 Teilzeitstudiengänge

In folgenden Studienabschnitten ist eine 

Bewerbung möglich



�

Bachelor:

spätestens drei Semester vor Ende der Regelstudienzeit



�

Master- / Aufbaustudiengänge:

vor oder zu Beginn des ersten Semesters



�

Diplom / Magister / Staatsexamen:

spätestens drei Semester vor Ende der Regelstudienzeit

Das sind unsere Leistungen

Bachelor / Diplom / Magister / Staatsexamen: € 750,- 

Master: € 850,-

PROMOTIONSFÖRDERUNG

Wir fördern Doktorand_innen

 �die zur Promotion an einer staatlichen oder staatlich 

anerkannten deutschen Hochschule ohne weitere 

Auflagen zugelassen sind

Wir fördern nicht

 Promotionen außerhalb Deutschlands 

 �Promotionen sowie Fort- und Weiterbildungen im 	

Fachbereich Medizin

Das sind unsere Leistungen

 �Stipendium monatlich: € 1.200,- 			

Förderdauer in der Regel 2 Jahre (max. 3 Jahre)

Wichtiger Hinweis

Bewerber_innen können nur gefördert werden, wenn 

sie zum Zeitpunkt der Bewerbung bereits in Deutsch-

land studieren und erste benotete Leistungsnachwei-

se vorlegen können. Deutsche Sprachkenntnisse sind 

unbedingt erforderlich und müssen nachgewiesen 

werden. Dies gilt auch, wenn das Studium bzw. die 

Promotion in englischer Sprache absolviert wird.Beim Studienbeginn will die FES vor allem diejenigen unterstüt-

zen, die finanziell stark auf eine Förderung angewiesen sind.

Du kannst dich vor oder zu Beginn des ersten Semesters nur 

bewerben, wenn du voraussichtlich den BAföG-Höchstsatz 

erhalten wirst. Voraussetzung ist zudem eine Abschlussnote 

von 2,0 oder besser und eine Studienplatzzusage. 

Studienanfänger_innen

Solltest du vor oder während der Bewerbung 

Rückfragen haben, wende dich einfach an deine 

persönlichen Ansprechpartner_innen. Ihre Kon-

taktdaten findest du auf unserer Website:

www.fes.de/studienfoerderung/kontakt

Friedrich-Ebert-Stiftung

Studienförderung

Godesberger Allee 149 • 53175 Bonn

stipendien@fes.de 

Tel.: 0228 / 883-0 • Fax: 0228 / 883-9225

www.fes.de/studienfoerderung

www.facebook.com/FES.Studienfoerderung

Kontakt

Stand: Dezember 2018

und Bildungsinländer_innen* Ausländer_innen

*Du bist Bildungsinländer_in, wenn du deine Hochschulzugangsberechtigung 

in Deutschland erworben und keinen deutschen Pass hast. Siehe hierzu auch: 

BAföG §8.


